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Kleine weiße Friedestaube

Kleine weiße Friedenstaube
fliege übers Land;
Allen Menschen groß und kleinen bist du wohlbekannt.

Du sollst fliegen Friedenstaube, allen sag es hier;
Das nie wieder Krieg wir wollen,
Frieden wollen wir.

Fliege übers große Wasser, über Berg und Tal;
Bringe allen Menschen Frieden,
grüß sie tausendmal.

Und wir wünschen für die Reise;
Frieden und viel Glück;
Kleine weiße Friedenstaube komm recht bald zurück.

Erika Schirmer
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NIE WIEDER KRIEG!

Das 21. Jahrhundert ist gerade 22 Jahre „jung“ und wir haben Krieg in Europa.

Russland hat die Ukraine angegriffen.

Dabei hatte das 20. Jahrhundert mit so viel Zuversicht geendet und das 21. Jahrhundert mit so viel  
Zuversicht begonnen.
Das Ende des kalten Krieges, Annäherung der Weltmächte, die Wiedervereinigung unseres Landes,  
bestärkten uns in der Hoffnung auf Frieden und Fortschritt in der Welt.
Das 20. Jahrhundert war von zwei Weltkriegen erschüttert worden.
Viele Bilder stehen uns aus diesen Kriegen vor Augen.
Bilder von Krieg und Vertreibung, vom Leid der Menschen die ihn erleben mussten.
Bilder von Krieg bedeuten Tod und Zerstörung, bedeuten Trümmer und Tränen.
Diese Bilder bedürfen keiner Übersetzung und wirken über die Zeit hinaus. Sie bewegen und mahnen uns.  
Sie sind ein leidenschaftliches Plädoyer für den Frieden.
Meine Generation hat diese Kriege nicht miterlebt, aber ist aufgewachsen mit Zeitzeugen  
innerhalb der Familie und der Gesellschaft.
Großeltern und Eltern die ihn miterleben mussten haben uns erzählt und gemahnt:
„Nie wieder Krieg!“
Der Auftrag an die „Nachkriegsgeneration“ war, eine friedliche Zukunft zu schaffen.
Doch immer wieder kommen Terror und Gewalt über unschuldige Menschen!  
Immer wieder gibt es Krieg!
Immer wieder müssen unschuldige Menschen um ihre Liebsten trauern!
Immer wieder geht es um Geld und Macht!
Haben wir noch Hoffnung auf ein friedvolles Jahrhundert?
Ja, denn die Hoffnung dürfen wir nie aufgeben.
Den Frieden wiederherzustellen ist das Gebot der Stunde.
Den Auftrag zu erfüllen „Nie wieder Krieg!“ ist das Ziel und ist unser aller Einsatz wert.

Liebe Putbusserinnen und Putbusser 

Mit großer Sorge blicke ich auf die schreckliche Situation in der Ukraine. Meine Gedanken sind bei all den 
Menschen, die unmittelbar betroffen sind. Krieg ruft unendliches Leid hervor, macht Menschen zu Flüchtlin-
gen und Kinder zu Waisen. Er fordert immer unschuldige Opfer. Wir alle wünschen uns ein Leben in Frieden, 
aber Frieden ist keine Selbstverständlichkeit. Er muss von jeder Generation aufs Neue erarbeitet und bewahrt
werden. Dies wird uns gerade jetzt sehr bewusst.
Lassen Sie uns daran denken, wie verzweifelt, voller Angst und Sorge wir selbst wären und jetzt da helfen, 
wo es gebraucht wird, so gut es für jeden geht. Zeigen Sie Solidarität und machen Sie Ihre Herzen auf für 
Schutzsuchende, die bei uns ankommen und Hilfe benötigen.

Ihre Bürgermeisterin
Beatrix Wilke

Bitten der Kinder

Die Häuser sollen nicht brennen.
Bomber sollt man nicht kennen.
Die Nacht soll für den Schlaft sein.
Leben soll keine Straf‘ sein.
Die Mütter sollen nicht weinen.

Keiner sollt töten einen.
Alle sollen was bauen.
Da kann man allen trauen.
Die Jungen sollen‘s erreichen.
Die Alten desgleichen.

Bertold Brecht
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Ö F F E N T L I C H E  B E K A N N T M A C H U N G E N

Die Stadtvertretung der Stadt Putbus hat in ihrer 15. Sitzung am 21.02.2022 
folgende Beschlüsse gefasst:
1. Beschlussfassung zur Haushaltssatzung mit – Plan für 
2022-2023 der Stadt Putbus, einschließlich Stellenplan und 
Anlagen, sowie des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes 
mit den Anlagen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023
Die vorliegende Doppelhaushaltssatzung für die Jahre 2022 und 
2023 mit –plan, Stellenplan und Anlagen, sowie das Haushalts-
sicherungskonzept der Stadt Putbus für 2022 und 2023 werden 
zum Beschluss erhoben. 
Die Haushaltssatzung 2022/ 2023 einschließlich aller Unterlagen 
wird dem Landrat des Landkreises Vorpommern-Rügen als Un-
tere Rechtsaufsichtsbehörde nach Beschlussfassung der Stadt-
vertretung zur Genehmigung vorgelegt.
Abstimmungsergebnis: 13 Anwesende, davon 13 Ja-Stimmen 

2. Beschluss der 1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung 
vom 25.06.2019
Die Stadtvertretung der Stadt Putbus beschließt die 1. Än-
derungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Putbus vom 
25.06.2019. Der Satzungstext ist Bestandteil des Beschlusses. 
Abstimmungsergebnis: 13 Anwesende, davon 13 Ja-Stimmen

3.a) Festlegung des Wahltages sowie des Tages der eventu-
ell stattfindenden Stichwahl für die Bürgermeisterwahl 2022 
Die Stadtvertretung legt den Tag der Bürgermeisterwahl auf den 
4. September 2022 und den Tag der Stichwahl auf den 18. Sep-
tember 2022 fest.
Abstimmungsergebnis: 13 Anwesende, davon 13 Ja-Stimmen
3. b) Wahl der Gemeindewahlleitung
Auf der Grundlage des § 9 III Landes- und Kommunalwahlgesetz 
Mecklenburg-Vorpommern (LKWG M-V) wählt die Stadtvertre-
tung Herrn Mario Hausmann zum Gemeindewahlleiter und Frau 
Daniela Doerner zur stellvertretenden Gemeindewahlleiterin.
Abstimmungsergebnis: 13 Anwesende, davon 13 Ja-Stimmen

4. Beschluss über die Aufnahme eines Kommunalkredites 
durch den Eigenbetrieb der
Stadt Putbus zur Umschuldung eines bestehenden Darlehens
Die Stadtvertretung der Stadt Putbus beschließt gemäß § 9 Nr. 8 
Betriebssatzung „Eigenbetrieb Stadt Putbus“ vom 16.12.2014, 
geändert durch die 1. Änderungssatzung vom 22.03.2016 und 
die 2. Änderungssatzung vom 24.05.2016, die Aufnahme eines 
Kommunalkredites i. H. v. 279.000,00 EUR durch den Eigenbe-
trieb der Stadt Putbus zur Ablösung des bestehenden Darlehens 
Nr. 2689530023 bei der NORD/LB (EB Kredit-Nr. 8).
Die Bürgermeisterin/ Betriebsleiterin, Frau Wilke, wird ermäch-
tigt, die Kreditaufnahme nach Angebotseinholung mit den fol-
genden Konditionen:
Darlehensart: Annuitätendarlehen mit Volltilgung
Anfänglicher Tilgungssatz: 6,3%
Zinsbindung: Gesamtlaufzeit Darlehen
( = bei 6,3% Tilgung 15 Jahre u. 3 Monate)
Rück- und Zinszahlung: vierteljährlich
an den Bieter mit dem wirtschaftlichsten Kreditangebot zu ver-
geben.  
Abstimmungsergebnis: 13 Anwesende, davon 13 Ja-Stimmen

5. Nachbesetzung/Umbesetzung in den Ausschüssen
Die Stadtvertretung der Stadt Putbus beschließt folgende Ände-
rung bei der Besetzung der Ausschüsse:
Betriebsausschuss
Bisheriger Stellvertreter für Dr. Horst Korn war Gerhard Reese, 
neue Stellvertreterin ist Renate Rienow.
Finanzausschuss
Bisheriger Stellvertreter für Stadtvertreter Phillip Schwitalla war 
Gerhard Reese, neue Stellvertreterin ist Renate Rienow.
Hauptausschuss
Bisheriges Mitglied war Gerhard Reese, neues Mitglied ist Dr. 
Horst Korn.
Bisheriger Stellvertreter war Dr. Horst Korn, neue Stellvertreterin 
ist Renate Rienow.
Rechnungsprüfungsausschuss
Frau Renate Rienow bleibt als Stadtvertreterin Mitglied im Rech-
nungsprüfungsausschuss (bisher sachkundige Bürgerin). Die 
sachkundige Bürgerin Dorothea Brochhaus wird ordentliches 
Mitglied. Julia Präkel wird ihre Stellvertreterin. 
Abstimmungsergebnis: 13 Anwesende, davon 13 Ja-Stimmen

6. Beschlussfassung zur Etablierung eines Rügen-Kreativ-
Marktes
Die Stadtvertretung der Stadt Putbus beschließt die Etablierung 
eines Rügen-Kreativ-Marktes am Hafen Lauterbach.
Abstimmungsergebnis: 13 Anwesende, davon 12 Ja-Stimmen, 
1 Enthaltung

7. Planungsauftrag zur Neuaufstellung und Änderung B-Plan 
Nr. XXX-B-17 „Wohngebiet Neuendorf“ der Stadt Putbus, im 
beschleunigten Verfahren nach 13b BauGB (Einbeziehung 
von Außenbereichsflächen)
1.  Die Stadtvertreter der Stadt Putbus billigen und beschließen 

die Auftragsvergabe, zur Erstellung und Durchführung der 
Planungsleistungen zur Neuaufstellung und Änderung B-Plan 
Nr. XXX-B-17 „Wohngebiet Neuendorf“ der Stadt Putbus, im 
beschleunigten Verfahren nach 13b BauGB (Einbeziehung 
von Außenbereichsflächen) 

2.  Mit dem Vorhabenträger ist ein notwendiger städtebaulicher 
Vertrag abzuschließen, der die Übernahme der Planungsko-
sten, durch den Vorhabenträger erklärt.

3.  Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses.
Abstimmungsergebnis: 13 Anwesende, davon 12 Ja-Stimmen, 
1 Nein-Stimme
 
8. Beschluss für die Auszeichnung Ehrenamt 2021
Die Stadtvertretung beschließt, mit dem „Ehrenamt Putbus 
2021“ sollen ausgezeichnet werden: Frau Heike Nessler und 
Herr Sebastian Pahl.
Abstimmungsergebnis: 12 Anwesende, davon 12 Ja-Stimmen

^
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Auch im Jahr 2021 konnten wir in unserer Stadt einen leichten 
Zuwachs der Bevölkerung verzeichnen. Waren es zum 1.01.2021 
noch 4479 hauptwohnlich gemeldete Einwohner, waren es zum 
31.12.2021 bereits 4496. Die Stadt Putbus entwickelt sich wei-
terhin zu einem beliebten Wohnstandort, das zeigt auch die Zahl 
der Zuzüge mit 247 Personen im Gegensatz zu 188 Wegzügen. 
Im Jahr 2021 gab es 23 Geburten, davon 13 Jungen und 10 
Mädchen. Die älteste Bürgerin von Putbus feierte am 20.02.22 
ihren 101. Geburtstag. 

Die Förderzusagen für die Leichtbauhalle der Feuerwehr sind 
komplett. Die Auftragsvergabe für die Rohbauarbeiten und für 
den Hallenbau sind erfolgt. Die Baufeldfreimachung ist durch 
die Freiwillige Feuerwehr geleistet worden. Die Bodenarbeiten 
haben begonnen.

Mussten wir haushaltstechnisch im Jahr 2016 noch einen Kas-
senkredit von 4,5 Mio. € in Anspruch nehmen, weist unser jetzt 
zu beschließender Haushalt lediglich einen Kassenkredit von  
ca. 600.000 € aus. Dies ist haushaltstechnisch ein großer Schritt 
in die richtige Richtung. 

Auch in unserer Stadt gibt es durch die letzten Stürme zahl-
reiche Sturmschäden zu verzeichnen. Alleine im Schlosspark 
sind 27 Bäume betroffen. Teilweise können diese durch den 
Bauhof aufgearbeitet und beräumt werden. In einigen Fällen ist 
das Hinzuziehen von Baumpflegefirmen dringend erforderlich. 
Kostenangebote werden derzeit eingeholt. Weiterhin gibt es 
zahlreiche Sturmschäden durch Straßenbäume, auch mit Sach-
beschädigung in Dolgemost, Nadelitz sowie Putbus. An dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön an unsere Feuerwehr für ihr 
unermüdliches Engagement und die stetige Einsatzbereitschaft 
für unsere Bürger und unsere Stadt Putbus. Allein in den Sturm-
nächten wurde die Feuerwehr zu 32 Einsätzen gerufen.

Mit Bescheid vom 07.01.2022 wurde der Antrag auf vorzeitigen 
Maßnahmenbeginn zur Digitalisierung der Grundschule Bod-
denwind positiv beschieden. Die Ausschreibungen sind vorbe-
reitet und werden in Kürze veröffentlicht, erste Angebote für die 
Erneuerung der Infrastruktur liegen bereits vor. Die Maßnahmen 
können hoffentlich bis zum Ende dieses Schuljahres abge-
schlossen werden. 

Einwohnerkarte 2022: Die Einwohner der Stadt Putbus können 
zusätzlich zu den Angeboten der Vorjahre mit der Einwohnerkar-
te in der Nebensaison zweimal kostenlos mit der Weißen Flotte 
fahren. Die elektronische Einwohnerkarte wird es erst ab 2023 
geben, für 2022 bleibt es bei dem Papierformat. Weitere Vorteile 
der Einwohnerkarte können auf der Homepage der Stadt Putbus 
nachgelesen werden. 

Am 02.04.2022 wird der Frühlingsempfang der Stadt Putbus im 
Marstall stattfinden, mit Auszeichnungen der Ehrenamtler und 
Würdigungen zum Frauentag. 

Auf dem Spendenkonto für das Tiergehege sind bisher zwei 
Spenden mit einem Gesamtwert von 150 € eingegangen. Ein 
herzliches Dankeschön an dieser Stelle!

Wegen Neubau des Bahnübergangs Bahnhofstraße/Binzer Stra-
ße wird dieser vom 28.02. bis voraussichtlich 14.04.2022 voll 
gesperrt sein. Eine weiträumige Umleitung über die 
B 196/Bergen wird ausgeschildert. 

Die Insel Rügen kommt nicht mehr als Standort für ein Endlager 
für Atommüll in Frage, das freut mich sehr. Die Bürgermeister 
der Insel Rügen wollten der drohenden Gefahr nicht untätig ent-
gegensehen. Wir haben den Zwar als geeigneten Zusammen-
schluss der potentiell betroffenen Städte und Gemeinden er-
kannt und beauftragten den Geschäftsführer Herrn Rödiger mit 
der Kontaktaufnahme zum Tourismusverband und der Formulie-
rung einer gemeinsamen Erklärung gegen ein Atommüllendlager 
auf Rügen und hoffen somit einen kleinen Beitrag geleistet zu 
haben. 

Frau Peuß berichtet aus dem Bereich Eigenbetrieb Wohnungs-
wirtschaft/Hafen: 

Bereich Wohnungswirtschaft:
In der Wohnungswirtschaft wird die Sanierung von Leerstands-
wohnungen weiter fortgesetzt. Bis Anfang März 2022 wird eine 
Wohnung in der Bergerstraße 16 für den Neubezug fertiggestellt 
sein. 
Weiterhin wird derzeit eine Wohnung in der Alleestraße 22 sa-
niert, wobei es hier zum einen durch Engpässe bei den Baufi-
rmen zu Bauverzögerungen kam sowie außerdem ein Auftrag 
aufgrund von erheblichen Preissteigerungen nicht angenommen 
wurde und neue Angebote einzuholen waren.
Des Weiteren befindet sich noch eine Wohnung in Kasnevitz zur 
Sanierung in Planung, wofür derzeit die Angebote eingeholt wer-
den.
Im Allgemeinen sind die Baupreise so weit angestiegen, dass 
die Sanierungskosten für eine Wohnung mittlerweile bei über 30 
TEUR liegen. 
Der Verkauf des Objektes Marienstraße 9 ist zwischenzeitlich 
vollzogen. Der Kaufpreis wurde beglichen und das Objekt an 
den neuen Eigentümer übergeben.

Bereich Hafen:
Am Hafen sind die Restleistungen aus dem letzten Nachtrag 
zwischenzeitlich fertiggestellt.
Die zusätzlichen Stromversorgungssäulen wurden errichtet und 
am 01.02.2022 abgenommen.
Für die geplante Nassbaggerung am Vilmanleger wurden die 
Projektunterlagen bei den zuständigen Stellen zur Einholung der 
erforderlichen Genehmigungen im Dezember 2021 eingereicht.
Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Stralsund plant aktuell 
einen Ersatzbau für das Leitfeuer „Lauterbach Süd“, welches als 
Kennzeichen der südlichen Hafenzufahrt dient. 
Das derzeit vorhandene Leitfeuer befindet sich auf der Steinmo-
le südlich der Hafeneinfahrt. Durch die Insellage und die lose ge-
packten, teilweise glatten Steine der Mole bestehen ungünstige 
Bedingungen für den Zugang zur Anlage, die den Sicherheitsan-
forderungen dauerhaft nicht genügen. 
Aus diesem Grund ist vom WSA eine Versetzung des Leitfeuers 
auf das Festland vorgesehen, womit auch weitere zu errichtende 
Anlagen wie der Bau eines Dükers zur Mole und eines Schiffs-
anlegers entfallen würden und damit Aufwand/ Kosten für die 
Errichtung und Unterhaltung eingespart werden können. 
Der neue Standort befindet sich im Uferbereich südlich der neu-
en Kaianlage. Sobald konkrete Planungsunterlagen dem Eigen-
betrieb vorliegen, wird das Projekt der Stadtvertretung zur Zu-
stimmung vorgelegt. 

Bericht der Bürgermeisterin über wichtige Angelegenheiten der Stadt:
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1. Bestätigungsvermerk des unabhängigen 
Abschlussprüfers
An den Eigenbetrieb der Stadt Putbus, Putbus

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- 
und Verlustrechnung, Finanzrechnung, Bereichsrechnungen so-
wie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung des Eigenbe-
triebes der Stadt Putbus (im Folgenden Eigenbetrieb) - für das 
Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebes für das 
Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020, geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse
entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen 
Belangen der EigVO M-V sowie der GemHVO Doppik M-V und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigen-
betriebes zum 31.12.2020 sowie seiner Ertragslage für das Ge-
schäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 und
vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage des Eigenbetriebes. In allen wesentlichen 
Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahres-
abschluss, entspricht den Vorschriften der EigVO M-V sowie der 
GemHVO Doppik M-V und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prü-
fung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und nach 
§ 13 Abs. 3 KPG M-V unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Ver-
antwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Ei-
genbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und ha-
ben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, 
dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsaus-
schusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrecht-
lichen und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie 
den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jah-
resabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Über-
einstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesent-
lichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Dar-
stellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen 
Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebes 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusam-
menhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verant-
wortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, so-
fern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten ent-
gegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den Vorschriften der EigVO M-V entspricht sowie der 
GemHVO Doppik M-V und die Chancen und Risiken der zukünf-
tigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maß-
nahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um 
die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den 
anzuwendenden Vorschriften der EigVO M-V sowie der GemH-
VO Doppik M-V zu ermöglichen, und um ausreichende geeig-
nete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können. 

Der Betriebsausschuss ist im Rahmen der in der Betriebssat-
zung übertragenen Aufgaben verantwortlich für die Überwa-
chung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebes zur 
Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlan-
gen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesent-
lichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vor-
schriften der EigVO M-V sowie der GemHVO Doppik M-V ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB und nach § 13 Abs. 3 KPG M-V unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte 
Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 

Bekanntmachung über das Ergebnis der Jahresabschlussprüfung des Eigenbe-
triebes der Stadt Putbus für das Wirtschaftsjahr 2020 gemäß § 14 Abs. 5 KPG M-V
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Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtig-
keiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und 
Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beab-
sichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, 
dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt wer-
den, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Au-
ßerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jah-
resabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den 
für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem 
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Ei-
genbetriebes abzugeben.
beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Ver-
tretern angewandten Rechnungs-legungsmethoden sowie die 
Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des 
von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignis-
sen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss 
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir 
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam 
zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, un-
ser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unse-
re Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht 
mehr fortführen kann.
beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt 
des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob 
der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes 
vermittelt.
beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresab-
schluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermit-
telte Bild von der Lage des Eigenbetriebes.
führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lage-
bericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungs-
nachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunfts-
orientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde 

gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sach-
gerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen 
Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftso-
rientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen 
geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares 
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsori-
entierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter 
anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prü-
fung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 
etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während 
unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Erweiterung der Jahresabschlussprüfung 
gemäß § 13 Abs. 3 KPG M-V

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen
Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen des Eigen-
betriebs i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr vom 
01.01.2020 bis zum 31.12.2020 befasst. Gemäß § 14 Abs. 2 
KPG M-V haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tä-
tigkeit einzugehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der 
Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt ge-
worden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs Anlass geben.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftli-
chen Verhältnisse des Eigenbetriebs sowie für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet 
haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers
Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungs-
standard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschluss-
prüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11 bis 16, 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen 
ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 
11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu 
wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht 
Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit 
der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Ge-
schäftspolitik zu beurteilen.

Malchin, den 11.10.2021

Dipl.-Kffr. D. Ojiakor
Wirtschaftsprüferin

Dr. Schröder & Korth GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
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2. Feststellungsvermerk des Landesrechnungshofes M-V
Der Landesrechnungshof hat mit Schreiben vom 28.02.2022 
eine Ausfertigung des Prüfungsberichts des Abschlussprüfers 
über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 an 
den Eigenbetrieb der Stadt Putbus übersandt und dazu keine 
eigenen Feststellungen nach § 14 Abs. 4 KPG M-V (Feststel-
lungsvermerk) getroffen.

3. Beschluss der Stadtvertretung der Stadt Putbus über die 
Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung 
des Jahresergebnisses für das Wirtschaftsjahr 2020 vom 
11.10.2021
Die Stadtvertretung der Stadt Putbus beschließt gemäß § 40 
Abs. 1 EigVO M-V i. V. m. § 9 Nr. 6 Betriebssatzung „Eigen-
betrieb Stadt Putbus“ vom 16.12.2014, geändert durch die 1. 
Änderungssatzung vom 22.03.2016 und die 2. Änderungssat-
zung vom 24.05.2016, den von der Dr. Schröder & Korth GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften Jahresabschluss 
und Lagebericht des Eigenbetriebes der Stadt Putbus für das 
Wirtschaftsjahr 2020 mit folgendem Ergebnis festzustellen:
-  Die Bilanzsumme beträgt: 19.825.422,96 EUR
-  Die Summe der Umsatzerlöse
  und Erträge beträgt: 1.992.524,48 EUR
-  Die Summe der Aufwendungen beträgt: 1.843.979,96 EUR
-  Der Jahresgewinn beträgt 148.544,52 EUR

Der Jahresüberschuss i. H. v. 148.544,52 EUR ist wie folgt zu 
verwenden:
-  15.000,00 EUR werden aus der Sparte Wohnungswirtschaft 

an den städtischen Haushalt ausgeschüttet.
-  Der verbleibende Teil i. H. v. 133.544,52 EUR wird auf neue 

Rechnung vorgetragen.
-  Aus dem Jahresüberschuss der Betriebssparte Kurverwal-

tung werden 20.000,00 EUR an die Betriebssparte Hafen für 
Zweckes des Verlustausgleiches abgeführt. Dies geschieht 
vor dem Hintergrund der touristischen Bedeutung des Ha-
fens. 

4. Öffentliche Auslegung
Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Eigenbetriebes 
der Stadt Putbus für das Wirtschaftsjahr 2020 sowie der Prüfbe-
richt des Abschlussprüfers über die Prüfung dieser Unterlagen 
liegen in der Zeit vom 04.04. bis 14.04.2022 zu den Öffnungs-
zeiten im Rathaus, Markt 8 in 18581 Putbus, in den Räumen des 
Eigenbetriebes zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
Sollte das Rathaus geschlossen sein, kann die Einsichtnahme 
der Unterlagen mit vorheriger Terminvereinbarung unter der Te-
lefonnummer 038301 61431 erfolgen. 

Putbus, 28.03.2022 B. Wilke
Bürgermeisterin

TERMINE & VERANSTALTUNGEN
Sitzung der Stadtvertretung am 11.04.2022, 18.30 Uhr, Aula Schule Am Park

Bitte informieren Sie sich weiterhin über die aktuellen Sitzungstermine für die Stadtvertretung und die Fachausschüsse der Stadt 
Putbus auf unserer Internetseite, www.putbus.de. 

BITTE BEACHTEN SIE STETS DIE AKTUELLEN CORONA-BESTIMMUNGEN! 
Besucher, die am öffentlichen Teil der Sitzungen teilnehmen möchten werden darauf hingewiesen, dass aufgrund der Corona-Bestim-
mungen ein Nasen- und Mundschutz getragen werden muss. Bitte beachten Sie auch den Mindestabstand von 1,50 m zur nächsten Person.

Die Bürgersprechstunde der Bürgermeisterin B. Wilke  
ohne vorherige Terminvereinbarung findet  
donnerstags von 13.00 – 16.00 Uhr statt.

I N F O R M AT I O N E N  D E R  V E R W A LT U N G

Die Sprechstunde des Bürgervorstehers J. Riemer 
findet am 05.04.2022 von 15.00 – 16.00 Uhr 

im Rathaus statt.

Einladung zum Frühlingsempfang 
der Stadt Putbus

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Putbus 
und Ortsteile, 
ich lade Sie ganz herzlich zum diesjährigen Frühlingsempfang 
der Stadt Putbus ein. Er findet am Samstag, den 02. April 
2022, im Marstall im Schlosspark statt. Beginn ist 11.00 Uhr. 

Ich freue mich auf die Auszeichnungen von Bürgern/innen für 
ehrenamtliches Engagement und auf die Ehrungen nachträg-
lich zum Frauentag im feierlichen Rahmen sowie auf gute Ge-
spräche mit Rückblick auf 2021 und Pläne für das neue Jahr 
2022, musikalische Darbietungen und ein leckeres Buffet zum 
Gläschen Sekt.

Beatrix Wilke  Jörg Riemer
Bürgermeisterin  Bürgervorsteher

Buchlesung „Geht ab wie Schmitz Katze“ 
von Frauke Angel 

Am Freitag, den 08.April 2022, um 
18.30 Uhr laden die Bürgermeiste-
rin Beatrix Wilke und die Gleichstel-
lungsbeauftragte Frau Kathrin Zan-
gerl zur Buchlesung ins Rathaus 
ein.

Ein Buch für die ganze Familie, dass 
mit viel Witz und Humor über die un-
verzichtbare Frau in der Familie er-
zählt und viel Spaß verspricht.
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Einladung zum Osterkaffee
Liebe Seniorinnen der Stadt Putbus und Ortsteile!

Nachträglich zum Frauentag laden wir Sie herzlich  
zu einem Osterkaffee am 20.04.2022 um 14.00 Uhr 
in die Nautilus ein. 

Wir freuen uns Sie dort zu Kaffee und Kuchen und 
netten Gesprächen 
begrüßen zu dürfen.

Beatrix Wilke  Harald Bindernagel
Bürgermeisterin  Vorsitzender d. Seniorenbeirates

Seien Sie Mitglied im Wahlvorstand, blicken Sie dabei hinter die 
Kulissen des Wahlgeschehens und unterstützen Sie Ihre Stadt Put-
bus bei der Durchführung und Bewältigung der Wahlen.
Als Mitglied im Wahlvorstand überwachen Sie an diesem Tag, üb-
licherweise vormittags oder nachmittags, die ordnungsgemäße 
Durchführung der Wahlen in den Wahllokalen.
Ab 18.00 Uhr, nach Beendigung der Wahlhandlung, ermitteln und 
stellen alle Mitglieder des Wahlvorstandes die Wahlergebnisse fest.
Wahlhelfer kann jeder Wahlberechtigte werden.
Interessierte Parteien, Wählergruppen, Vereine, Bürgerinnen und 
Bürger sowie Einwohnerinnen und Einwohner melden sich bitte 
im Rathaus, bei Frau Doerner, Zimmer 8, per E-Mail ordnungs-
amt@putbus.de oder telefonisch unter 038301/ 643 42.

Die Mitglieder der Wahlvorstände erhalten eine Aufwandentschä-
digung.

Die Gemeindewahlbehörde

Unterstützung für die Durchführung 
der Bürgermeisterwahl gesucht!

Aufruf zum 
Frühjahrsputz – 

Gemeinsam für einsauberes Ortsbild

Nachdem der Winter sich nun verabschiedet hat und der 
Frühling langsam Einzug hält, werden mit den steigenden 
Temperaturen aber auch Schmutz und achtlos weggewor-
fener Müll, Abfall und sonstiger Unrat sichtbar. 
Um das Ortsbild in einen sauberen Zustand zu versetzen, 
möchten wir auch dieses Jahr zu einem Frühjahrsputz in 
Putbus und in allen Ortsteilen aufrufen. Sauberkeit geht alle 
etwas an und jeder Einzelne kann in seinem unmittelbaren 
Umfeld einen Beitrag dazu leisten. Deshalb geht der Aufruf 
zur Frühjahrsreinigung auch an alle Grundstückseigentümer, 
Einwohner, Unternehmen, Bürger, Mieter, Vereine, Initiativen 
und Einrichtungen. Fleißige Hände können gemeinsam viel 
bewirken! Corona bedingt kann auch diesem Jahr kein ge-
meinsamer Frühlingsputz durchgeführt werden. Wer trotz-
dem im kleinen Rahmen einen Frühjahrsputz durchführen 
möchte, kann sich für den Müll und Unrat auf öffentlichen 
Flächen Müllsäcke bei der Stadtverwaltung Putbus abholen.  
Hierzu melden Sie sich bitte beim Bauamt der Stadt Put-
bus, Frau Duhm Zimmer 10 oder unter der Rufnummer 
038301/64340. Für die Unterstützung und Mithilfe zur Ge-
staltung eines sauberen Ortsbildes möchten wir uns schon 
im Voraus recht herzlich bei allen Bürgern und Helfern be-
danken.

BLUTSPENDEN im Rathaus in Putbus 

am 04. April 2022  
in der Zeit von 13.30 – 18.30 Uhr

STELLENAUSSCHREIBUNGEN

Bei der Stadt Putbus ist ab 01. Juni 2022 die Stelle des
„Sachbearbeiters für öffentliches Grün/Klimaschutz“
m/w/d mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 30 Stunden 
zu besetzen.

Weiterhin ist ab sofort die Stelle des 
„Technischen Mitarbeiters/Hausmeisters“
m/w/d im Eigenbetrieb der Stadt Putbus, vorerst für die Zeit der 
Krankheitsvertretung eines Mitarbeiters, mit der Option einer 
eventuellen Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis, neu zu 
besetzen.

Nähere Informationen zu den Ausschreibungen erhalten Sie 
auf unserer HOMPAGE unter: www.putbus.de

Wilke
Bürgermeisterin 

der Stadt Putbus

Um Voranmeldung wird 
gebeten bei Frau Eickner 
unter 038301/643-10.

(Wir weisen darauf hin, 
dass während der Veranstaltung 
die aktuellen Corona-Regeln 
einzuhalten sind.)
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K I N D E R  &  S E N I O R E N

Am 20.02.2022 wurde unse-
re Putbuser Einwohnerin Frau 
Frieda Freese stolze 101 Jahre.
Der Einladung von „Tante Frie-
da“ folgte ich natürlich sehr 
gern und so wurde am Sams-
tag, dem 26.02. eine hübsche 
Kaffeetafel errichtet, an der es 
einen „zünftigen Kaffeeklatsch“ 
mit leckerer Torte, Kuchen, Käff-

chen und das obligatorische Gläschen Sekt gab. Leider konnte un-
sere Bürgermeisterin aus Krankheitsgründen selbst nicht mit dabei 
sein, aber die Grüße von ihr habe ich gern überbracht.

Es war eine sehr gemütliche Runde, in der Tante Frieda einige An-
ekdoten ihres Lebens zum Besten gab. Es wurde geschwatzt und 
gelacht.

Ich wünsche Tante Frieda auch für dieses Lebensjahr, dass sie ih-
ren Humor nicht viel verliert, ganz viel Gesundheit und weiterhin so 
viel Lebensfreude und hoffe, dass wir 2023 den 102. Geburtstag in 
so einer illustren Runde feiern können.

Ihr Bürgervorsteher Jörg Riemer

DIE STADTVERWALTUNG GRATULIERT:
am 01. April Herrn Siegfried Wolfgram, Lauterbach zum 85. Geburtstag
am 03. April Herrn Werner Bierbach, Lauterbach zum 85. Geburtstag 
am 07. April Herr Dieter Burbach, Putbus zum 70. Geburtstag
am 09. April Frau Christa Kula, Putbus zum 85. Geburtstag
am 18. April Frau Dorothea Grünberg, Putbus zum 97. Geburtstag
am 22. April Frau Edeltraut Schulz, Kasnevitz zum 70. Geburtstag
am 25. April Herr Erich Hoffmann, Kasnevitz zum 90. Geburtstag

V E R E I N E

Beim ersten Testspiel dieses 
Jahres herrschte trotz der elf 
Gegentreffer auch in den ei-
genen Reihen eine allgemei-
ne Zufriedenheit. Wie passt 
das zusammen? Trainer Hei-
ko Bernhardt wollte seine 
Männer gleich beim ersten 
Testspiel so richtig fordern. 
Deshalb waren unsere fitten 
Sportfreunde vom Festland 
genau die richtigen Gegner. 
Die Oldies vom Stralsunder 

FC Tradition II trainierten während der Winterpause durchweg auf 
ihrem Kunstrasenplatz und präsentierten sich dem entsprechend 

spielbestimmend. Unsere Fürstenstädter kämpften aber entschlos-
sen um (fast) jeden Ball und setzten auch tolle Glanzpunkte. In der 
51. Spielminute flankte Nico Zimmermann von rechts auf Martin 
Czekay und per Kopfball fiel dann der langersehnte erste Treffer für 
unsere Oldies. Zehn Minuten später legte Henry Wolfgramm quer 
auf Clemens Mundt und ein straffer Schuss per Außenriss landete 
nach 18 Metern im Netz der Hansestädter. Trainer und Mannschaft 
haben viel aus diesem Test mitgenommen und freuen sich auf den 
Rückrundenstart am 01.04.2022, um 18:00 Uhr, in Sagard.

Auf unserer Facebook-Fanpage und über unseren Schaukasten 
am Sportlerheim findest du alle Informationen und kurzfristigen 
Änderungen zu den Spielansetzungen.

Bernd Tesch – SV Putbus

SV Putbus e. V. | Fußball Ü35 | Testspiel 05.03.2022

GEWERBEJUBILÄUM 2022 – DIE STADTVERWALTUNG GRATULIERT: APRIL
01.04.2012 Martin Sklorz, An-u. Verkauf von antiken Möbel 10 Jahre
01.04.2007 Hotel & Restaurant „Am Bodden“ 15 Jahre
01.04.1997 Ferienwohnungen „Vilmnitz“ 25 Jahre
02.04.2012 Kurimmobilien Raulff OHG, Rosencafe 10 Jahre
02.04.2007 Rainer Grübel, Maler u. Lackierer 15 Jahre
14.04.2007 Pirateninsel Rügen GmbH 15 Jahre
14.04.1992 Dieter Mendle, Holzbau 30 Jahre

V E R S C H I E D E N E S

Der Putbusser Spieler Robert Mundt 
(Mitte) im Zweikampf.
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Fürstliches  
Genusskontor

Öffnungszeiten: Di – Fr 10 – 17 Uhr | Sa 10 – 14 Uhr
Markt 11, 18581 Putbus | Tel. 03 83 01 / 67 62 13

E-Mail: fuerstliches-genusskontor@web.de

Exklusiv im April:
• Bärlauch-Schnecken  
und Bärlauch-Quiche

• Täglich selbstgebackener Kuchen  
und Torten auf Bestellung

• Verschiedene Salze 
aus eigener Herstellung

• Rügener Rapsöl  
und exklusive spanische Olivenöle

• Verträgliche Weine ausgesuchter 
Winzer auch in Bio-Qualität und vegan
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Ältestes Restaurant in Lauterbach 
Anno 1895

Liebe Gäste,

AB 1. APRIL TÄGLICH AB 17.00 UHR GEÖFFNET
An den Feiertagen zu Ostern und Pfingsten 

zusätzlich Mittagstisch von 11.30 – 14.00 Uhr.

Ab Ostern bei uns zusätzlich neu im wöchentlichen 

Wechsel typische Gerichte aus der DDR-Küche.

Bitte reservieren Sie rechtzeitig! 
Telefon 03 83 01 / 8 86 90 

zumschwarzenbären-rügen.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Ihre Familie Schau

 NETTES PERSONAL FÜR KÜCHE  
UND SERVICE GESUCHT.

Gute Bezahlung – Sprechen Sie uns an!

Hafenstraße 8, 18581 Lauterbach

Frühjahrsputz für Ihre
Versicherungsunterlagen.

Egal wo Sie versichert sind

Allianz Agentur Andreas Lenz
August-Bebel-Straße 36, 18581 Putbus

Telefon:  038301 60924 Mobil / WhatsApp 0152 33 86 53 26
E-Mail: andreas1.lenz@allianz.de

www.allianz-andreas-lenz.de

Ordnerservice kostenfrei




Jürgen Blüthgen
Beratungsstellenleiter
Markt 3
18581 Putbus
Mobil 0171/5138792 
juergen.bluethgen@vlh.de 

     038301/898329
Öffnungszeiten Mo – Fr 10 – 18 Uhr | Sa 10 – 14 Uhr 

Vilmnitzer Weg 19, 18581 Lauterbach

BOOTSHAUS RÜGEN
BEKLEIDUNG . ACCESSOIRES . INTERIOR DESIGN

NEUERÖFFNUNG

8. April 2022 10 Uhr
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Kurverwaltung / Stadtinformation 
 

Wir haben wieder für Sie geöffnet: 
18. – 31. Mai 2020  Montag-Samstag  10:00 – 13:00 Uhr 

01. – 14. Juni 2020  Montag-Samstag 10:00 – 13:00 Uhr 

15. – 30. Juni 2020  Montag-Freitag 09:00 – 12:30 Uhr und 13:00 – 16:30 Uhr 
    Samstag  09:00 – 12:30 Uhr 

ab 01. Juli 2020  Montag-Freitag 09:00 – 12:30 Uhr und 13:00 – 16:30 Uhr 
    Samstag+Sonntag 09:00 – 12:30 Uhr 
 
 
 
Bitte beachten Sie: 
Zu Ihrem und unserem Schutz besteht in unserem Gebäude Maskenpflicht.  

Bitte halten Sie den erforderlichen Mindestabstand von 1,5 m ein. 

Bitte nutzen Sie unsere Handdesinfektion am Eingang. 

Es dürfen sich nur 3 Personen gleichzeitig in unserer Stadtinformation aufhalten. Bitte 
warten Sie dann im Freien, bis Sie eintreten können. 

Personen mit akuten Atemwegserkrankungen ist der Zutritt zu unserer 
Stadtinformation leider nicht gestattet. 

 

 

           

ÖFFNUNGSZEITEN
Stadtinformation Putbus
Montag – Freitag 10,00 – 15,00 Uhr
Touristinformation Hafen Lauterbach
15.04. – 15.10. Dienstag – Samstag 10.00 – 17.00 Uhr

KONTAKT
Stadt Putbus, 
Eigenbetrieb / Kurverwaltung
Alleestr. 2, 18581 Putbus
Telefon: 038301-431
Mail: kurverwaltung@putbus.de

UNSERE  
LEISTUNGEN:

·  Garten- und  
Landschaftsbau

 · Baum- und Gehölzschnitt 

 · Pflege von Grünanlagen

 ·  Verkauf von Baum schul-
erzeugnissen und  
Pflanzenhandel  

Öffnungszeiten  
von April bis Oktober

Mo – Fr 9 – 18 Uhr
Sa 8 – 12 Uhr

Fritz-Reuter-Str. 11, Putbus
Telefon 03 83 01/ 2 04 

putbuser-baumschule.de

I N F O R M A T I O N E N  
D E R  K U R V E R W A L T U N G  /  S T A D T I N F O R M A T I O N 
P U T B U S 

Veranstaltungen

02.04.2022, 11.00 Uhr 
Frühlingsempfang der Stadt Putbus im Marstall

08.04 – 17.04 
Bärlauchtage

Ostern
17.04.2022, 11.30 Uhr
Ostereiersuche für Kinder
Der Osterhase kommt persönlich vorbei!
Treffpunkt: vor der Schlosskirche

Wanderfrühling
Inselweite Veranstaltungsreihe vom 23.4. – 8.5.
26.04.2022 von 15.00 – 17.00 Uhr

Waldbaden mit der Heilpraktikerin Helma Rei
Treffpunkt: Badehaus Goor/Lauterbach, 
kostenlos im Rahmen der Veranstaltung Wanderfrühling 

Alle Veranstaltungen unter: https://www.ruegen.de/ 
aktiv-und-natur/wandern/wanderfruehling

Veranstaltungen im Ausblick
Über den Kraftort Putbus als Reise zur eigenen Seele 
mit dem Metaphysiker Dr. Ralf Bittner
am 02.05.2022, 11.15 – 13.15 Uhr 
Treffpunkt: Bahnhof Putbus,  
kostenlos im Rahmen der Veranstaltung Wanderfrühling

29.05. 2022, 15.00 Uhr
PUTBUS FESTSPIELE – Liegestuhlkonzerte
Treffpunkt: Spielplatz hinter dem Badehaus Goor 

06.06. 2022, 15.00 Uhr
PUTBUS FESTSPIELE – Liegestuhlkonzerte
Treffpunkt: Spielplatz hinter dem Badehaus Goor 

Die Veranstaltungen finden Sie auch unter:
https://www.putbus-info.de/veranstaltungen/index.php 

Seit dem 01.03. ist die Infostelle der Kurverwaltung im Hafen 
Lauterbach geöffnet. 
Gäste und Vermieter erhalten hier alle Dienstleistungen  
und Informationen rund um Ihren Urlaub.   

Die derzeitigen Öffnungszeiten sind 
Montag – Freitag 10.00 – 14.00 Uhr
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T E R M I N E  U N D
V E R A N S T A L T U N G E N

AUSSTELLUNGEN

Orangerie Putbus
Ausstellungszentrum der Galerie des 
Landkreises und der KulturStiftung 
Rügen                         

Ausstellungszentrum  
der Kulturstiftung Rügen 
Alleestraße 35, 18581 Putbus  
Tel. / Fax: 03 83 01 / 88 97 97
info@kulturstiftung-ruegen.de 
www.kulturstiftung-ruegen.de  
www.kunstorte-mv.de

Öffnungszeiten: November bis April 
Mittwoch – Samstag  11.00 – 16.00 Uhr
Sonntag  13.00 – 16.00 Uhr 

Galerie Circus 1 – Aktuelle Kunst        
www.circus-eins.de 
Tel. 01 51 / 42 44 66 38 
mail@circus-eins.de

Öffnungszeiten: Freitag – Sonntag
 13.00 – 17.00 Uhr

Galerie FOS
Alleestraße 25, Orangerie Putbus
Tel. 01 71/ 2 44 75 19
kameraotto@aol.com
www.kunstkatekarow.de

REGELMÄßIGE TERMINE
In der Turnhalle:
Fitmooker Frauen dienstags 
13.30 Uhr

Fitmooker Männer dienstags 
15.00 Uhr

Im Jugendclub:
Seniorenchor mitwochs 
10.00 Uhr

Skatspieler mitwochs 
13.30 Uhr

Handarbeit freitags 
13.30 Uhr

Parkplatz Wreechener Weg:
Spaziergang feritags 
10.00 Uhr

Bitte beachten Sie beim Besuch aller Ver-
anstaltungen die aktuellen Hygieneregeln 
zur Coronapandemie!

Kunstort alte Wassermühle
Atelier Bernard Misgajski 
Kastanienallee 2, OT Wreechen
18581 Putbus

Skulpturen und Bilder in Stahl,  
Email-Werkstatt
Tel. 03 83 01/6 15 16
misgajski.bernard@gmail.com 

Galerie Atelier Rotklee
Markt 10, Orangerie Putbus 
Kontakte:  
Walter G. Goes Tel. 0157/514 778 33
Günther Haußmann Tel. 0151/547 305 02 
Frank Otto Sperlich Tel. 0171/244 75 19

VERANSTALTUNGEN / MÄRKTE
Jeden Freitag ab 08.00 Uhr 
Wochenmarkt auf dem Putbusser Markt 

1. Mittwoch eines jeden Monats: 18.30 Uhr 
Förderverein Residenz- und Rosenstadt 
Putbus e.V.
Monatstreffen im Pommernstübchen für 
Vereinsmitglieder und alle Interessierten

ab 02.04.-02.10.  
jeden Mittwoch       9.00-15.00 Uhr
Antik und Trödelmarkt  
in Kasnevitz Waldsiedlung                                      

17.und 18.April 9.00-17.00 Uhr
Antik & Trödelmarkt  
im Marstall in Putbus

Folgende Angaben sind unter Vorbehalt. Bitte informieren Sie sich über die  
aktuellen Regelungen und Vorschriften entsprechend der Corona-Landesverordnung MV.
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I N F O R M A T I O N E N  A U S 
D E N  K I R C H E N G E M E I N D E N 
P U T B U S,  K A S N E V I T Z
U N D  V I L M N I T Z

Liebe Leserinnen und Leser,

was hat Ostern mit Frieden zu tun? Da ist dieser Wanderpre- 
diger namens Jesus, der sich traut die Gewaltspirale seiner Zeit 
zu durchbrechen.
Die Theologin und Friedensaktivistin Dorothee Sölle schrieb über 
ihn:
„Wir sehen immer nur zwei Wege: Sich ducken oder zurückschla-
gen (…), getreten werden oder treten. Jesus, du bist einen ande-
ren Weg gegangen. Du hast gekämpft, aber nicht mit Waffen. Du 
hast gelitten, aber nicht das Unrecht bestätigt. Du warst gegen 
Gewalt, aber nicht mit Gewalt (…)“.
Ostern lehrt uns, dass man den Tod nicht mit dem Tod besiegen 
kann, Unrecht nicht mit Unrecht und Gewalt nicht mit Gegenge-
walt aus der Welt schafft. 
Jesus hat nocham Kreuz seinen Feinden vergeben und den Räu-
ber getrüstet, der neben ihm am Kreuz litt.
Obwohl es zunächst so schien, als würde Jesu Tod die Niederla-
ge dessen besiegeln, woran er geglaubt und wofür er gelebt hat-
te, so zeigte der Ostermorgen, dass sein Wegnicht umsonst war. 
Jesu Auferstehung ist auch die Auferstehung all dessen, wofür 
er bereit war sein Leben zu geben: Nächstenliebe, Vergebung, 
Versöhnung und Frieden.   
Frieden hat eine Chance, wenn wir nicht zulassen, dass Hass auf 
nährenden Boden fällt, wenn wir nicht aufhören für lebensför-
dernde Lösungen zu streiten, selbst wenn andere Stimmen dies 
naiv schelten. 
Es mag sein, dass wir uns angesichts der großen weltpolitischen 
Probleme klein und hilflos vorkommen. Doch auch das erste Licht 
des Ostermorgens war ein einzelner kleiner Sonnenstrahl, der auf 
dunkle Erde fiel. 
Wir alle können Licht sein. Jesus wurde nicht müde diese Bot-
schaft seinen Mitmenschen mitzugeben. Wir alle können Frie-
densstifter sein und für das Leben streiten. 
All die kleinen Zeichen der Solidarität, die sich in den letzten 
Wochen zeigten, sind Botschaften des Friedens und Hoffnungs-
lichter unter uns.
Lassen wir sie nicht abreißen!

Ihre Pastorin Marie
Luise Marlow

KONTO: EV. KIRCHENGEMEINDEN KASNEVITZ, PUTBUS, VILMNITZ 
BEI:  POMMERSCHE VOLKSBANK E.G. 
IBAN:  DE 43 1309 1054 0001 5248 44 BIC: GENODEF1HST

GOTTESDIENSTE IM APRIL: 
03.04. Judika 10.30 Uhr Vilmnitz (A)
10.04. Palmarum 10.30 Uhr Kasnevitz 
14.04. Gründonnerstag 19.00 Uhr Putbus (A)
15.04. Karfreitag 09.00 Uhr Kasnevitz,  
 Familienkreuzweg  Waldsiedlung
17.04. Ostersonntag Frühandacht 
 zum Sonnenaufgang 06.05 Uhr Strand Wreechen
 Familiengottesdienst 10.30 Uhr Strand Neuendorf
18.04. Ostermontag 09.00 Uhr Vilmnitz (A)
  10.30 Uhr Kasnevitz (A)
24.04. Quasimodogeniti 09.00 Uhr Vilmnitz
  10.30 Uhr Putbus

A: Abendmahl

Familienkreuzweg
Seit Jahrhunderten gehen Menschen in aller Welt am Karfrei-
tag Kreuzwege. In vierzehn Stationen gehen sie dabei den 
Leidensweg Jesu im Geiste mit. Nach einem Entwurf des  
Religionspädagogen Bastian Rütten wollen wir uns dieses 
Jahr am Karfreitag gemeinsam auf einen solchen Weg bege-
ben und dabei einem Stück des Wanderweges von Caspar 
David Friedrich durch Kasnevitz folgen.
Treffpunkt ist Karfreitag, 9 Uhr vor der Waldsiedlung.
Bitte denken Sie an wetterfeste Kleidung und gerne auch  
etwas zu Essen und zu Trinken.
Wir werden etwa 2 Stunden unterwegs sein!

MITARBEITER UND ANSCHRIFTEN:
Ev. Pfarramt, Pastorin Marie-Luise Marlow
Alleestraße 34, 18581 Putbus
Sprechzeiten: Di 10.00 – 12.00 Uhr, 14.00 – 16.00 Uhr, 
sowie nach Vereinbarung 

Friedensgebete
Bis Ostern finden in unserer Schlosskirche jeden Mittwoch 
um 19 Uhr kleine Andachten statt, um Gott um seinen Frieden 
für die Menschen in der Ukraine, aber auch für alle Menschen 
weltweit zu bitten.
Groß und Klein sind willkommen.

Passionsmusik am Karfreitag
Der ehemalige Thomaskantor, Gotthold Schwarz, und der 
ehemalige Gewandhausorganist, Michael Schönheit, bieten 
ein andächtiges Passionsprogramm mit Werken von Bach, 
Reger, Wolf u.a.
Nachdem die Coronapandemie uns in den letzten Wochen und 
Monaten wieder viel abverlangt hat und die derzeitige weltpoli-
tische Lage uns mit großer Sorge erfüllt, möchten wir unseren 
Gemeindegliedern, aber auch allen anderen Kultur- und Kon-
zertliebhabern etwas Schönes und Hoffnungsvolles bieten.
Auch wenn am Karfreitag der Blick auf das Kreuz gerichtet 
ist, Sterben, Tod und Trauer bedacht werden, so ist das Kreuz 
doch auch Zeichen des Lebens und öffnet schon den Blick 
auf das Licht des Ostermorgens, welches alle Finsternisse ver-
treibt.
So möge auch das Konzert verstanden werden als eine Mög-
lichkeit die Seele auftanken zu lassen und neben schöner Mu-
sik ein Zeichen sein, dass es immer, bei aller Unsicherheit und 
allem Zweifel, Grund zur Hoffnung gibt, dass am Ende das 
Gute und das Leben den Sieg davontragen.
Herzliche Einladung: 
am 15. April 2022, 19 Uhr, Kirche Kasnevitz
Der Eintritt ist frei, um eine Spende am Ausgang wird gebeten.
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	 Inhaber	 Dorfstraße	2
	 Stefan Knapp 01	72	/	3	81	95	63 18581	Putbus	/	OT	Vilmnitz	

	 E-Mail	 Tel.:	03	83	01	/	6	11	44
	 service@pflegedienst-putbus.de	 Fax:	03	83	01	/	6	22	87

www.pflegedienst-putbus.de

Putbuser Baumarkt | Binzer Str. 15, 18581 Putbus
Telefon 03 83 01 / 81 80 | info@putbuser-baumarkt.de 

Mo – Fr 7 – 18 Uhr | Sa 8 – 13 Uhr 

           Unser Team  

     freut sich auf Sie.

WIR INFORMIEREN:
•• Frühjahrsartikel eingetroffen 
 (Pflanzkartoffeln, Frühblüher)

•• Lagerist in Festanstellung gesucht

•• Trotz Sperrung des Bahnübergangs 
 zu Fuß zu ereichen oder per PKW über Vilmnitz

Pflegedienst
„Kleine Antje“ Hahnke GbR
 

Antje u. Katja Hahnke
Dorfstraße 8 a
18586 Lancken-Granitz

Tel.     03 83 03 / 9 29 24
Mobil 01 73 / 2 02 33 26

Katja Bänecke
Dorfstraße 8 a
18586 Lancken-Granitz

Telefon  03 83 03 / 9 29 24
Mobil  01 73 / 2 02 33 26

„Kleine Antje“

Elektro-Installation
Rügen GmbH
Beratung – Planung –  
Montage – Installation –  
Service

Grüner Berg 10 A · 18528 Bergen auf Rügen  
Telefon 0 38 38 / 23 167 · info@elektroinstallationruegen.de  

www.elektroinstallationruegen.de

Bistro am Markt

Tischbestellungen und Anfragen: Telefon 03 83 01 / 67 62 13 
(Mobil 01 57 / 37 83 32 84) oder E-Mail bistro-am-markt@web.de

SCHMACKHAFTES mit und ohne Bärlauch  
liebevoll angerichtet und dazu ein Radeberger 

vom Fass oder einen ausgesuchten Wein

Ab Karfreitag auch Mittagstisch.
Freuen Sie sich auf unsere Osterspeisekarte.
Um rechtzeitige Reservierung wird gebeten.
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IMPRESSUM
Die Putbusser Nachrichten erscheinen 12 x jährlich, jeweils am letz-
ten Montag des Monats. Auf die Herausgabe wird durch eine Anzei-
ge in der „Ostsee-Zeitung“, Lokalblatt für den Landkreis Vorpom-
mern - Rügen, dienstags hingewiesen. Die Putbusser Nachrichten 
werden kostenfrei an alle erreichbaren Haushalte des Stadtgebietes 
verteilt und sind zudem einzeln oder im Abonnement beim Heraus-
geber zu beziehen. 
Der Herausgeber haftet nicht für unverlangt eingesandte Manus-
kripte und Fotos, es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung 
dieser Beiträge. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die 
Meinung des Verfassers und nicht des Herausgebers wieder. Der 
Herausgeber behält sich das Recht vor, Manuskripte aus Platz- 
gründen zu kürzen. 

Alle Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt, 
Nachdruck oder anderweitige Verwertung sind nur mit Quellen- 
angaben gestattet.

Herausgeber: Stadt Putbus • Markt 8 • 18581 Putbus
Ansprechpartner: Frau Maaske, Telefon (03 83 01) 6 43 38 
e-mail: Putbusser-Nachrichten@putbus.de 
Herstellung und Anzeigenannahme: 
rügendruck putbus gmbh, Circus 13, 18581 Putbus
Telefon (03 83 01) 8 06 21, Fax (03 83 01) 8 06 78

Die nächste Ausgabe der Putbusser Nachrichten 
erscheint am 25. April 2022, 
Redaktionsschluß: 10. April 2022

Kreisverband  
Rügen-Stralsund e.V.

Häusliche Kranken-  
und Altenpflege
Pflege, Beratung & Betreuung – Wir sind für Sie da!

 Tel. 03838 23004  
Nähere Informationen: www.drk-ruegen-stralsund.de
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Telefon: 038392 56 68 00

Email: info@goldberg-nord.de

Adresse: Sassnitz, Hauptstraße 69

MEHR 
als Makler

ANDERS 
als Makler

* Nissan Vertragswerkstatt

* zertifizierter Karosseriebetrieb
* Reparatur aller Fahrzeugmarken

* Ford Partner für Service und Verkauf

* Spezialist für Jahreswagen aller Art

* kostenfreier Hol- und Bringedienst
     für Putbus u. Bergen

  Service
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Dorfstr. 34, 18581 Kasnevitz | 03 83 01 / 6 18 45 | www.kfz-kasnevitz.de

Der Winter ist geschafft,

vorbei ist seine Kraft.

Die Sonne steigt allmählich,

der Frühling stimmt uns fröhlich.

Am Horizont ein Hoffnungsschimmer.... 

Ich wünscht, es wäre alles so wie immer.

     03 83 01 / 6 13 31                       03 83 01 / 6 13 55                      werkstatt@autoteamlast.de 

LastLast
Michael Last GmbH

18581 Putbus/OT Lauterbach

START in den Frühling

OHNE REIFEN
läuft nichts
Ihre Sicherheit ist uns wichtig!
Vereinbaren Sie einen Termin!


